
 

 

 
A n t r a g : 

 
1. Die Ratsversammlung hat die während 

der öffentlichen Auslegung vorgebrach-
ten Stellungnahmen geprüft und stimmt 
den Einzelanträgen gemäß der beilie-
genden Übersicht zu. Der Oberbürger-
meister wird beauftragt, diejenigen Trä-
ger öffentlicher Belange und Institutio-
nen, die Stellungnahmen vorgebracht 
haben, von dem Ergebnis mit Angabe 
der Gründe in Kenntnis zu setzen. 

 
2. Die Ratsversammlung beschließt auf-

grund des § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
in der Fassung vom 23. September 
2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geän-
dert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
20. Oktober 2015 (BGBI. I S. 1722), die 
2. Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 
118 „Sondergebiet Oderstraße (FOC)“ 
für das im Stadtteil Wittorf gelegene 
Eckgrundstück Oderstraße / Saalestraße 
(Flurstück 34) und für das Gewerbe-
grundstück nördlich der B 205 zwischen 
Saalestraße und Leinestraße (Flurstück 
48/1), Teile der Saalestraße, sowie dem 
Fuß- und Radweg zwischen Oderstraße 
und Südumgehung, bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Text 
(Teil B), als Satzung. 

 
3. Die Begründung einschließlich Umweltbe-

richt wird gebilligt; Umfang und Detail-
lierungsgrad der Ermittlung umweltrele-
vanter Belange (Umweltprüfung) wer-
den gemäß § 2 Abs. 4 Satz 2 BauGB be-
stätigt. 

 
4. Die zusammenfassende Erklärung gemäß 

§ 10 Abs. 4 BauGB wird gebilligt. 
 
5. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, 

nach Vorliegen der Genehmigung für die 
45. Änderung des Flächennutzungsplanes 
den Bebauungsplan nach § 10 Abs. 3 
Baugesetzbuch (BauGB) ortsüblich be-
kanntzumachen. 

 
 


